
Kosten-Nutzen-Rechnung

WOHIN EINE KÜNDIGUNG FÜHRT, kann vom Unternehmen beeinflusst werden. 
Von professioneller Unterstützung profitieren nicht nur die betroffenen Mitarbeiter. 

Vom wahren Wert
der Trennungskultur

Gerade den Personalverantwortlichen des
Mittelstandes, bei dem das Gewicht einzel-
ner Führungskräfte überproportional star-
ken Einfluss auf die Wettbewerbsfähigkeit
des Unternehmens hat, bietet professionel-
les Outplacement die Möglichkeit, schnell
und einvernehmlich personelle Korrek-
turen vorzunehmen. 
Doch erfordert es genaueres Hinsehen, um
die Vorteile im Einzelnen zu erkennen. Ob-
gleich die durch Outplacement anfallenden
Kosten zum Beispiel durch reduzierte Rest-
laufzeiten häufig gedeckt werden, sind die
Einsparungen nur schwer kalkulierbar. Die
Einbrüche am Markt durch nicht optimal
geeignete Führungskräfte sind erst recht

nicht abschätzbar. Auch der Erhalt des Be-
triebsklimas durch einen verantwortungs-
vollen Umgang mit den freigesetzten Mit-
arbeitern, der auch von den Bleibenden ge-
nau beobachtet wird, lässt sich nicht mes-
sen. Ebenfalls schwer quantifizierbar ist der
durch Outplacement vermiedene Image-
schaden, besonders mittelständischer Un-
ternehmen, der regional verstärkt von der
Öffentlichkeit beobachtet wird.

Existenzsicherung der Freigesetzten 
Für die zu entlassenden Mitarbeiter hinge-
gen zählt vorrangig die Sicherung der eige-
nen beruflichen Existenz, sodass viele da-
für bereit sind, eine geringere Abfindung

zu akzeptieren. Im Rahmen eines Sozial-
planes besteht sogar die Möglichkeit, voll-
ständig auf Abfindungszahlungen zu ver-
zichten. Dazu das Bundesarbeitsgericht:
„Ein Sozialplan kann vorsehen, dass Ar-
beitnehmer keine Abfindung erhalten,
wenn sie durch Vermittlung des Arbeitge-
bers einen neuen Arbeitsplatz erhalten.“
Als Vermittlung kann dabei jede Mitwir-
kung des Arbeitgebers verstanden werden,
die das neue Arbeitsverhältnis möglich
macht. Entscheidend ist die Beteiligung
und der Beitrag des Unternehmens beim
Zustandekommen des neuen Arbeitsver-
trags oder der Existenzgründung. 

Neuplatzierung 
kontra Entschädigungen
Mitarbeiter, welche dagegen lediglich die
Maximierung der einmaligen Abfindung
im Auge haben und deshalb auf die profes-
sionelle Unterstützung verzichten, ohne
dass die weitere Karriere gesichert ist, han-
deln erfahrungsgemäß höchst fahrlässig.
Wer sich auf einem immer härter um-
kämpften Personalmarkt optimal neu posi-
tionieren will, hat keine wirkliche Alterna-
tive zu einem systematischen „Job-Hun-
ting“, welches sich zielgerichtet auf den
Personalmarkt fokussiert. 
Während Abfindungen stets rückwärts ge-
richtet sind, quasi als Entschädigung an
den Arbeitnehmer für den verlorenen Ar-
beitsplatz gezahlt werden, hat Outplace-
mentberatung den Anspruch, durch die op-
timale Neuplatzierung des Klienten am
Personalmarkt dessen weitere berufliche
Zukunft zu sichern.

Staatliche Förderungsmöglichkeiten
Die vielseitige Einsetzbarkeit und die hohe
Effektivität des Instrumentariums haben
dazu geführt, dass Outplacement längst
nicht mehr Spitzenmanagern vorbehalten
ist, sondern auf allen Hierarchieebenen im-
mer mehr genutzt wird und auch im tarif-
lichen Bereich zunehmend Verwendung
findet. Dabei können Unternehmen nicht
unerhebliche Zuschüsse beim zuständigen
Landesarbeitsamt beantragen. 
Bewährt hat sich ein offener Dialog mit der
Arbeitnehmervertretung und eine frühzei-
tige Kontaktaufnahme mit dem zuständigen
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Imagegewinn, Motivation der Belegschaft und staatliche Förde-
rungsprogramme belegen es: Eine verantwortliche Freisetzungs-
kultur kann sich auch  für das Unternehmen auszahlen. 
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Landesarbeitsamt noch vor Eintritt der So-
zialplanverhandlungen im Detail. Ist der
Interessenausgleich gescheitert und ste-
hen Entlassungen definitiv fest, muss für
die Bewilligung ein Konzept vorgelegt wer-
den, welches Inhalt und Ablauf der Out-
placementmaßnahme genau angibt. Da-
rüber hinaus muss in diesen Angaben das
Engagement sowohl des Unternehmens als
auch der betroffenen Mitarbeiter erkenn-
bar sein. Achtung: Die Förderung wird nur
unter dem Vorbehalt bewilligt, dass nach
Abschluss ein Bericht über Kosten und Er-
folg vorgelegt wird. Die näheren Einzelhei-
ten zu den Fördermöglichkeiten finden Sie
in unserem Beitrag auf Seite 72. 

Förderungen durch die EU
Werden schwerwiegende Auswirkungen
des Personalabbaus auf eine ganze Bran-
che oder Region erwartet, bestehen seitens
des Sozialfonds der Europäischen Union
ebenfalls Förderungsmöglichkeiten für Out-
placementprogramme. 
Auch hier scheint der Nutzen professionel-
ler Unterstützung zur Vermeidung von Er-
werbslosigkeit zunehmend erkannt zu wer-
den. Die Beantragung und die Realisierung
von EU-Mitteln ist allerdings komplizierter
und häufig langwieriger als dies bei staat-
lichen Mitteln der Fall ist. Die hierfür zur

Verfügung stehenden Mittel werden zen-
tral in Brüssel festgelegt und auf die Mit-
gliedsstaaten aufgeteilt. In Deutschland
wird der zur Verfügung stehende Teil erst
auf die Bundesländer und von denen auf
die Regierungsbezirke verteilt. Daher sind
die Anträge auf Förderung aus EU-Mitteln
bei der zuständigen Bezirksregierung zu
stellen. Die Anträge bestehen aus einer Pro-
jektbeschreibung mit Problemschilderung
und Lösungsansätzen sowie verschie-
denen Formblättern, zum Beispiel dem 
Finanzierungsplan als Anlage.

Blick ins Ausland
In Großbritannien und den Niederlanden
gehören von der öffentlichen Hand finan-
ziell geförderte Outplacementmaßnahmen
bereits seit Jahren zum Alltag der Unter-
nehmen. In der Bundesrepublik hingegen
ist der Einsatz von Outplacement bei Frei-
setzungen im Vergleich wesentlich gerin-
ger. Ein Blick auf die Umsatzentwicklung
der Outplacementbranche, die in 2000 ei-
ne Umsatzsteigerung von etwa 20 Prozent
verzeichnen konnte, zeigt jedoch auch hier-
zulande eine zunehmende Bereitschaft zu
einem sozialverträglichen Freisetzungsma-
nagement als Ausdruck der Unterneh-
menskultur – gerade auch bei kleineren
und mittelständischen Unternehmen. 

Was kostet die Beratung?
Die durchschnittliche Honorarhöhe für ei-
ne Einzelberatung liegt bei circa 20 Prozent
des letzten Jahresbezugs des Mitarbeiters,
hinzu kommt eine Verwaltungspauschale
in Höhe von 4.000 bis 5.000 Mark. 
Die Honorarstruktur von Gruppenberatun-
gen hängt von der Anzahl der Teilnehmer
sowie von Dauer und Umfang der Maßnah-
me ab. Mit steigender Teilnehmerzahl
sinkt das Honorar pro Kopf entsprechend.
Das durchschnittliche Honorar pro Bera-
tertag beträgt 3.360 Mark. Bei sehr großen
Projekten, die sich über mehrere Monate
erstrecken, mehrere hundert Teilnehmer
und aktive Arbeitsvermittlung umfassen,
kommen allerdings unterschiedliche Ta-
gessätze in Anrechnung. 
Hier lässt sich schnell erkennen, was eine
gute und seriöse Beratungsfirma aus-
macht: Die Einzelberatung sollte zeitlich
nicht limitiert sein. Der Berater sollte so-
lange tätig sein, bis der gekündigte Arbeit-
nehmer wieder eine neue Position hat. Der
Vertrag sollte eine Wiederaufnahme der
Beratung vorsehen. Scheitert der vermit-
telte Mitarbeiter während der Probezeit,
sollte das Beratungsunternehmen ohne
neue Honorarforderung die Beratung wie-
der aufnehmen (Quelle: Outplacementbera-
tung 2000, Bundesverband Deutscher Un-
ternehmensberater, Bonn). 

Autoren: Manfred H. W. Böhnke und 
Dr. Joachim Bernt, Geschäftsführer 
von M-U-M- OutPlacement (weitere Infor-
mationen: www.mum-outplacement.com),
Christiane Siemann, freie Autorin
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Ein Sozialplan kann Arbeitnehmer von der
Abfindung ausnehmen, wenn ihnen eine
neue Arbeit vom Arbeitgeber vermittelt wird
BAG, Urteil vom 19.6.1996, AZR 23/96 “

„

DEFINITION FORMEN VON OUTPL ACEMENT

Outplacement
Outplacement beinhaltet zum einen die Be-
ratung von Unternehmen, die sich von Mit-
arbeitern auf sozialverträgliche Weise tren-
nen wollen. Zum anderen fällt darunter
auch die Beratung der von der Freisetzung
Betroffenen, um diesen bei der Suche nach
einer weiterführenden beruflichen Per-
spektive behilflich zu sein. 

Einzeloutplacement

Einzeloutplacement richtet sich an die
traditionelle Zielgruppe des Outplace-
ments:  Fach- und Führungskräfte in Un-
ternehmen und öffentlichen Einrichtun-
gen. Diese werden individuell beraten
und betreut, um auch nach der Trennung
wieder Managementpositionen besetzen
zu können.

Gruppenoutplacement

Gruppenoutplacement richtet sich an ganze
Gruppen von Arbeitnehmern. Ziel ist, den
Personalabbau bei Mitarbeitern, die unter
das Betriebsverfassungsgesetz fallen, so-
zialverträglich durchführen zu können. Die
wesentlichen Elemente sind Workshops,
Einzelberatung zur Bewerbung und Semi-
nare, zum Beispiel zur Existenzgründung. 


